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r.? ~ • .; i. :, 
BerIcht 

des' Finanz-und Buifgetäiiss'chusse~ 

üb~r (HeRegi~ruJJ,gs:vodage; (84~ der, Beila
gen): .B~nd~!!g~etz., qher .die Ordnung ,.des 
Sparkassenwesens . (~parkasseitgesetz - SpG) 

samt Anlage 

,Der vor.megende Gesetz·entwurf Irst im wesent
Lichena1s Ol"ganisacionsgesetz kOD:?lipiert und .er
,setzt id~s. MI'S verschiedenen.R>echts- und W:irt
schaftssystenien st~niende~ ,"1~it~chtIDii?e'rsich~
lich und ,schwer vol.JzJ~ehbar gewordene ~e1tende 
SparkaSISenrecht. Dieses ,en1JSprücht mit semen 
zahlr,eichen Beschränkun~en de's Akniv- und Pas
siv~eschäftes ,der Sparkasset1 Viiel zuwenig den 
ZieLsetzungen und EI'fonderni'SSen ,der modeme!} 
Tnooostl1reg,esellschaft. Die .generelle Neuordnung 
der RechtJsgrundlaJgen für Sparkassen ist daher 
rechtlich und w,1rtJschaf't!1.ich !geboten. 

Der ,F,inanz- und Budgetaus,schuß hat ,in seiner 
Sitzung am 17. Mai 1978 zur VOl"beratungder 
vor.Liegenden RJegierun!?)svorlag,e ·einen Untel1aus
schuß cingesetzt. Dem UnteraUISschuß gehörten 
die Ahgeordneten M ü h 1:b ach er, Dr. N 0-

wo t n y, Re eh b ,e r ger, T haI ha m me r, 
Dr. Tull, Dr. Ves,elsky, Dr. Feurstein, 
Dr. Mu,s s il, Dr. P 'e läkla n, Su p pan, Dipl.
Lng. Dr. Z it t m a yr und Dr. B r oe si g k e an. 

. Der Unter ausschuß hat ,die Re~erungsvorlage 
unter Beiz~ehuIlig von Sachverständig,en beraten 
und dem Fliß:anz- und BucLgetausschuß .in seiner 
Sitzung am 12. Dezember 1978 über das Ergeb
ni,s 'seiner Al"beiten berichtet. 

An der sich :an ,den Bericht ,des Unlleraus
schusses ,aIlJSchl~eßenden Debatte ibeteiligten sich 
.me Ab~eol"dneten nipl.-LIlig. Dr. Z ä Um a y r, 
Dr. Mus '5 ,i 1, Dr. P·e 1 i ka n, SlUP pan, 
Dr. B :ro.es1i;g k e unld T:h a.~h am mel[" 1S0-

w,i,e :der BundesminiSiUer fÜlr F,inanzen Dok
tor A n ,d r 0 'S c h. 

Der Ausschuß beschloß einsttimm~g foLgende 
IErlä,uteruIlig ,~n den :ß,el1ich t a ufzUlThehmen : 

Zu§ 13 Abs. 4: 

Schon 'blilSher m.3it ,das B'Ui11desmtIll~sllerr~~ für 
Emanzen wnali1en wticht~!?)en F,rag~ iQier ,Vollm~:
Ih~ ides, 'Sparkas~enr,ech1iS, Kontakt mit .. der 
Inller,essenV'ertretung , der österreichismen,. Spar
kass·en ,gepflogen. Das BuncLesm~~iSlter~'llm für 
IiiJnanZien Wlrrd Idaher ,auch ~n Zukuntfit:hiezu !den 
Fachlvenband der österreichischten Sparkassen 
am!h!ör,en. 

Zu § 38 Abs. 5: 

lDerFlinanrz- ull1ld IBuidgetausschuß hätlt auls
dl"Ücklich fest, . daß die Einschränkung aulf das 
gegeruwä.11tlig,e Alusmaß ,der Vierpflillchtuingen so zu 
verstehen: ,~slt, tdJaß die HiaftUl11igsVlel"pflichtuIlig ,der 
lil1.SltiJtutels,ich auf den ,g·esamten Umfang 'der 
R,echte Ider Dliens.onehm·ersehaflt Ides V,el"1b1andes 
ZUim Zeitpunkt :cLeslruk!l'1aJflttJI1etens ·des Ges'ewes -
nichta'ber auf einem .bestimmten, vahlenmäß~g 
fiXlierten Betrag - ibezlieht. 

DiJe V,el"pflich1luilig el"1stlreckt S!ich daher ii'nsbe
soridel'e auf :ail1e v'alol1Lsliel1ungen, VOl'lr,ückungen 
uIlid ·Bczugssteiigemmgen, .auch :auf GruIlid illndi
v,idueller Beförider.ung der DienSitlrrehmer im 
gegenwä.ntli!~en Recht51r"ahmen. 

Die Beschränkung idaI1f sormt unter k'einlen 
Umstä.nicLen ISO aouSlgeI.egt wenden:, Idaß id:!Jdurch 
'eine Vet1scMechttemng Ider 'Sicherung Ider 'B,ezÜlge, 
Ruhe- und Versorgungs,g,enüsse ,sow,i,e son.stiger 
Rechte der Drenstnehmer des HaJuptv,erba.ndes 
der Spa:rlkaS1~en eiIllt:I1lltlt. 

Bei der Abstimmung wul1de die Regierungs
vorlage unter Bel"Ücksiichtiguilig von Abände
mng,saonnrä.g,en der Aiblg,eo.l1CLneten T h a ,} h a m
m;e rund Dr. B r 0 ,e si ,g. k ,e teiJ1s ,em~ti!IDmig, 
teils mehr51timmLgaIllgenommen. Der !lJUIIllIDehr:~ge 
GesetzesteXlt - .'Wli:e ,er .vom 14i'IlIa.nz- ·l!Jllld ,Budget
ausschuß ,a,ng,enlOImmen WUJ1de - ,iJ~t ,dies,em B,e
!l1icht he!ilg,ddruckt. 

Die von den AJhgeor,cLneten Dipl.-iIIlJg. Dok
tor Z·i,ttmayr, Dr. M'll',!)sil, Dr. P,elikan 
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2 1123 ,der Beilagen 

unld S u pp a n gesiteJlJten A'bä;niderung~mträige verträge mit VorstJandsmitgLiedern und stdlver
himigegen farud'en keine Mehrheit. ' tr.etenden VorstandsmllitgLiedern selbständig ent-

Zu den wesentLichsten Änderungen des Gesetz- scheiden. 
ent,,"urfes Wlird ifolgerudes bemerkt: 

Zu § 1 Abs. 2: 

Die NeuordnUJng des SparkaJs,sennechts läßt ,es 
zweckmäß,iJg erscheiJnen, lhinsichtLich der Regislt·er
eintnagungen ,eine Angll.eichung an ,dias Aktien
.u:n;d Handelsinecht VOirLJUIl1'(jhmen. Di1eBiJn1Jra'gU!llg 
der Spa,rkas'Se ~n dials Handeilsregister trä;gt 'Dnsbe
sorudere ,dem Ums'tan1d Remmll11lg, daß nach § 1 
Abs. 2 :der Riegilierungsvor~age Idie Spark\lS'Sen 
Kr<liUJf,leute ,im Sinne des Hanidel,s,geset-nbuchs 'S,ind. 

Ln der Re:giefUlngsrvorLaJge sind .indies'em Z'll
sammenlhaJIlig g,elr,~ngfiügilge ~n,derulligen iNJ. ;den 
§§ 13 Abs. 2 UlllId 4, 25 A!bs. 4 und 5, 26 Albs. 1 
und 2, 27 Abs. 4 und 8, 30, 32A!b~. 5, 34 Abs. 5, 
41 Achs. 1, 42 Abs. 2 unld 43, wru ,welch,en ebenblls 
emschtigi:ge VOillschnif,ten über das HanddSJreg,i~er 
enthalluen sinld, notwenld~g. 

Zu § 10 Abs. 3: 

Die 011ganJedes Veroos könnenden Ort der 
Vereinsvensanunhmg 'selbst hestimmen. 

Zu § 17 Abs. 3: 
Damlit ,entJsprichtdiese (ß.estimmung inhaltLich 

dem § 95 'A'bs. 5 des Aktiengesetzes 1965. 

Zu § 18 Abs. 5: 

Damit Wlird .dem SparkaSlsenrat iln Rahmen 
senner satzungsmäßigen Rechte die Möglichkeit 
eröffnet, für Kreditg,eschäfte sowie für andere 
Ar,ten von Geschäften na'ch § 17 Abs., 3 Aus
'schüsse zu hilden, die an: seiner Stelle den Be
'sch1,ü~sen des Vorstands zuzustimmen haben. 

Weiters kann ,j,ede Iia.ftungs,geme~nde :in jeden 
A'USSchuß ein dem Sparkassenrat angehöre11ldes 
MitigLied enmeruden. 

Außerdem wll'ddie GleichsteLlung der vom 
Betr1ebsraJt der Sparkasse entsendeten Mitglieder 
mit Kreditunvel'nehmun,gen anderer Rechtsform 
Um Sinrue ,des § 92 Abs. 4 ides Aktiengesetzes 1965 
hergestellt. 

Zu ,§ 23 Abs. 4: 
Zu § 12 Abs. 2: 

Damit soll ausreichend Zert für ,die Neu- Damit 'Wil'ld ,eme Gleichstellung mit § 24 AJhs. 6 
KWG he11gestellt. . 

bildung des Spark:wsenv,ereirus !gesch,aff.en werden. 

Zu § 16 Abs. 2: 

Ln übereions'oimm'U!11g mit dem Aktli,enrecht 
(&ommentar Hämmerle-WülllSch zu § 85 A'ktioo
geSletz) darf (die .im AJbs. 1 fes;1Jgelegte Höchstan
Ziaihl durch di,e ß.es1JeUung von SltleHv,el11Jfietenden 
~011s'ta:nidsmiiJtlgt1~edenn nichit überschnittlen we:r
den. Die ste1lverwetenden V:olrlSl1Janldsm~1:igl,j.ed.er 
si:nd Geschäfts),ei1Jeor :i:m Sinne des§ 4 Ahs. 3 
KWG; (ßeschr~n'kUd1igien ,im LnnenVierhäl1JnÖ,s wir
ken nicht lnJach 'aruß,en. Sdfenne -bei einer Spa'rk'asse 
nur ,ein Vorsua'rudismi,tgili,ed unid ,ein stell Vlentlret,en
des VOirstla:nJdsmJiltgl~ed hesteillt weriden, dalf'f 
dess,en ~ertl1e1turug.SibefUiginis ,nichit auf ei,ne bJoße 
AbwesenhevtSlv,el1tr,etunlg beschränklt weriden, ,da
mit das Viel1aiUgenopl1imiZJrp ,im Sinne .des § 5 Abs. 1 
Z. 4 KWG g'eWlahrt w,1r1d. 

Zu § 16 Abs. 4: 

Damit wwd die GLeichstellung zum § 75 des 
Aktiengesetzes 1965 -bewirkt. 

Zu § 16 Abs. 6: 

Zu § 32 Abs. 3: 

Die AnpaiYs,unog der SatzU!lllgioo bei iden Ge
meindeSp;Jil'k,assenhat m Ider Regel der Viwwal
'cungtSiaus.schluß, ,bei der ZeJ1Jtra'Lsparkasse der Ge
meinlde Wii'en~nfOlhgie N1cht,einführ1Ung delr 
MUSlterslitzung 1941 :der Gemeinidemt, bei den 
Verevn.s.spaJt"kass,en !düJe HauptvJensammlung bzw. 
Idiie Gen1enalv,ersammilung soWlie bei den B,eziil'kIs
'spa:.r1mss,en di'e V,erwa.ltungskommvs,s,ion nach 
MaßglaJbe der Übel'~ngsbes.timmull1g,en der §§ 33 
his 36 SpaJ:'kaissengesetz vo.r·zun.ehmen. 

Zu ,§§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 2 und 5, 35 Abs. 1 und 
2,36 Abs. 1 und 39 Abs. 2: 

Durch die El"str:eckung der Fdsten 30. Juni 
1979, 31. Dezember 1979 'U!nd 30. JUIl!i 1980 
,~uf die neuen Fristen 30. Juni 1980, 31. Dezem
ber 1980 und 30. Juni 1981 wind au~r,eichend 
Zeit zur Umstellung gegeben. 

Zu § 34 Abs. 1: 

Nach dem Aktienl'echt [st fürd~e Erteilung Die Sparka~ssenvereirre hahendamit innerhalb 
der Prokura kein 'einstimmiger VOl1standsbeschluß der Frist gemäß § 34 Ahs. 2 ausl"eichend Zeit 
erforderlich. zur Beschlußfassung der StatUllen. 

Zu § 17 Abs. 2 Z. 3: Zu § 34 Abs. 3: 

Der Sparka~enrat soll in AnLehnung an das Der igekürzoe Text steht im Einklang mit § 35 
Akcienrecht über Art und Form der Bestellungs- Albs. 1 ,un'd v,enmeiaet eirue Wiederhoilung. 
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1123 der ißeilagen 3 

Zu § 37: 

Damit w1r1d d:i<e Konui<nUlitärt: in Ider Leiitung 
Ider Splirkas,se gewährlleiSltet und 'Ülber dien gesetz
lli1chemi B'es,telh.llrugsz,ei,tl1aUlm von ;höchSltens fünf 
JaJhnen ;gemäß § 16 Abs. 1 ihin:a:us ,eine BlelsüeUung 
hewäJhnter SpalrkassenLerter oder SparkassenLeiter
SteUverureter fÜlr läng,~tens sieben Jalhr,e ,el'IIlög
licht. 

Anlage zu § 24: 

Zu § 1 Abs. 4 der Priifungsordnung: 

D~e kr,edWtpoliirtllisch ~ebiQitene ErnfLußn:a!hme des 
BUlilidesmiruisrer,s fÜlr ,Finam1hen ble~bt lauch durch 

Rechberger 

Berichterstatter 

den Er.ll:litz des b~sher~gen Wortes "w1eLsun:gs'g,e
bUJniden" :du:rch ",vellantwOIrtLich" erhaJ,llen, weil 
,gemäß § 1 Abs. 2 ,der Prüfungsol"dnung die von 
,der RrÜ'f,UJl1Jgs,SlteUe :lJUJf7;us,te11enden Richtlinien 
ohnedies 'der B,ewil1Ii~guil1\g des BUJildesminislters 
für ;F,i'na.nZJen 'beldürf:en. 

Auf Goon:d seiner Bera:tungen stelltcler Hi
nanz- und Budgetausschuß ,den A n t rag, der 
Nallio1lialra:t wolle dem a n g e s chI 0 S 'S e n .e n . / . 
G e ,s le ,t z le nt w IU ,!1 f 'sa m t A ll1 lag ,e ,di'e ver
fas~UJl1!g,smäßilge ZUSitimmung ,er1Jeilen. 

Wiien,1978 1212 

Dr. Tull 

Obmann 

). 

über 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
die Ordnung des Sparkassenwesens 

(Sparkassengesetz - SpG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Begriff 

§ 1. (1) Sparkassen sind von Gemeinden oder 
von Sparkassenvereinen gegründete juristische 
Pel"sonen des privaten Rechts. Gemeinden, Spar
k:l!ssienver,eine ,sowie sonstige juristische und na
türliche Personen sind von jeder B,eteiligung am 
Vermögen oder Gewinn der Sparkasse ausge
schlossen. 

(2) Spark:li~s,en sirud lIlach Maßgabe der ~hnen 
vOim BU!rudesmüruiste'r für F,illllanrzen' el"ueiken KOIll
zession Kreditunt,ernehmungen nach dem Kre
di:trw:esengesetz, ,BGBl. Nr. XXX. Sie $,iu,d ,K:auf
leute ,ilm Sirune ,des Ha.ndel~gesetzbuchs 'lIDd Qn 
cl,lis Hal1Jdelsl"e:gt~s:ter, A:boeillUJn.g A, ei:nzUJuI':ligen. 

Gemeindesparkassen 

§ 2. (1) Gemeindesparkassen sind die von Ge
meinden im eigenen Wirkungsbereich unter 
deren Haftung gegründeten Sparkassen. Die Ge
meinde (Haftung:sgemeinde) haftet für alle Ver
bindlichkeiten der Sparkasse als AusfallsbÜrge im 
Falle der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 1356 
ABGJ3; mehrere Haftungsgemeinden einer Spar
kasse haften zur ungeteiluen Hand. 

(2) Die Haftungsgemeinde hat der Sparkasse 
ein für die Aufnahme des Geschäftsbetriebs aus
reichendes Gründungskapital unentgeltlich zur 
Verfügung zu 'stellen, das den voraussichtlichen 
Aufwand für di,e Gründung der Sparkasse und 
den Bedarf für den Geschäftsbetrieb der ersten 
drei Geschäftsjahre zu decken hat. Das Grün
dungskapital verbleibt der Sparkasse und ist 
nicht zurückzuzahlen. 

(3) Die Haftungsgemeinde trifft alle Maßnah
men nach diesem Bundesgesetz 1m eigenen Wir
kungsbereich. 

Vereinssparkassen 

§ 3. (1) Vereinssparkassen sind die von Spar
kassenvereinen (§ 4) gegründeten Sparkas,sen. 

(2) Die Gründungsmitglieder des Sparkassen
vereins haben ein ausreichendes Gründungskapi
tal (§ 2 Abs. 2) unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. D:liS Gründungskapital verbleibt der Spar
kasse und ist nicht zurückzuzahlen. 

Sparkassenverein 

§ 4. (1) Sparkassenvepeine sind Vereine, deren 
Zweck die Gründung einer Sparkasse und die 
Erfüllung der im § 9 genannten Aufgaben ist. 
Auf sie sind andere ver eins rechtliche Vorschrif
ten nicht anzuwenden. 

(2) Sparkassenvereine dürfen weder Mitglieds
beiträgeeinheben noch irg:endwelche Zuwendun-
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4 1123 ,der Beilagen 

gen von Verein~mitgliedern' oder Dritten ent
gegennehmen. Der erforderliche Aufwand des 
Ver,eins ist von der .Sparkasse zu decken. 

Statuten 

§ 5. (1) Die Gründungsmitglieder haben dem 
Landeshauptmann die Bildung des Vere.ins unter 
Vorlage der Statuten schriftlich anz1,lzeigen. 

(2) Die Statute.Q. hab.en insbesond.ere zu ,b,est~m
men: 

1. die Art der Bildung und die Erneuerung des 
Vereins; 

2. den Namen, den Zweck upd den Si~z des 
V,ereins; 

3. die Mittel und deren Aufbringung; 
4. die Aufnahme und. d~ Ausscheiden der Ver

einsmitglieder ; 
5. die Ol'lgane des Vereins; 
6. die Bestellung und die Geschäftsordnung des 

Schiedsgerichts (§ 11); 
7. die Auflösung des Vereins. 

(3) Die Stat:uten sind dem Landeshauptmann in 
fünf Ausfertigungen vorzulegen. Auf Verlangen 
des Vereins hat der Landesha.uptmann dies amt
lich zu bestätigen. In die beim Landeshauptmann 
erliegenden Statuten kann jedermann einsehen 
und hievon Abschrift nehmen. 

(4) Der Landeshauptmann hat die Bildung 
des Vereins zu untersagen, wenn die Statuten 
nicht qiesem Bundesgesetz entsprechen oder son~t 
gesetz- oder rechtswidrig sind. Die Untersagung 
muß binnen sechs Wochen nach Anzeige mit Be
scheid ausgesprochen werden. 

(5) Wenn innerhalb diesler Frrst die Vereins
bildung nicht untersagt wird oder der Landes
hauptmann schon früher ·erklärt hat, den Ver
ein nicht zu untel'sagen, kann der Verein seine 
Tätigkeit beginnen. Wird der Vereinsvorsteher 
nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf 
der Untersagungsfrist gewählt, gilt die Anzeig,e 
der Vereins bildung als zurückgezogen. Die Wahl 
des Vereinsvorstehers ist dem Landeshauptmann 
anzuzei.gen. 

(6) Der Landeshauptmann ha·t dem Verein 
auf dessen Verlangen den Bestand nach dem 
Inhalt der vorgelegten Statuten zu bestätigen. 

(7) Die Albs. 3, 4 und 6 geLten sinngemäß auch 
für eine Änderung der Statuten. 

Bildung und Erneuerung 

§ 6. (1) Die Statuten haben die Höchstanzahl 
der Vereinsmitglieder festzusetzen; die Mindest
anzahl beträgt dreißig VIereinsmitglieder. Sinkt 
ihre Zahl unter die Mindestanzahl, hat die näch
ste Vereinsversammlung (§ 10 Abs. 1) die er
forderlichen Maßnahmen Zur Aufnahme weiterer 
Mitglieder zu treffen. 

(2) V,ereinsmitglieder können nur eigenberech
tigte öSller,reichische Staa\<sbürger sein. Ausge
schlossen sind Arbeitnehmer der Sparkasse so
wie Personen, die nach § 13 Abs. 1 bis 6 der 
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, vom 
Antritt eines Gewerbes ausgeschlossen sind. 

(3) Die Mitgliedschaft erlischt bei Wegfall einer 
d~eser Voraussetzungen, ferner durch Tod, Aus
tritt oder Ausschluß. 

Rechte und. Pflichten der Vereinsmitglieder 
§ 7. Die Vereinsmitglieder sind zur Teilnahme 

an .der Vereinsve~amm:Jung und zur Stimmab
gabe berechtigt. Die Gründungsmitglieder trifft 
überdies die Verpflichtung nach § 3 Abs. 2. 

Organe des Vereins 
§ 8. (1) D1e Organede$ Vereins ;sind die Ver

einsv,er.sammlung und der Vereinsvorsteher; die
ser vertritt den Vel'lein. 

(2) Die Vereinsversammlung wird durch die 
Gesamtheit der Mitglieder gebildet. 

(3) Der Vereinsvorsteher und seine Stellver
treter, die den VereinsvorstJeher im Fall dessen 
Verhinderung in festzusetzender Reihenfolge ver
treten, sind von der Vel'einsversammlung aus 
ihrer MittJe für sechs Jahre zu wählen; die Wie
derwahl ~st zulässig. 

Aufgaben der Vereinsversammlung 
§ 9. (1) Die Vereinsversammlung hat die dem 

Landeshauptmann angezeigten 'Statuten unver
ändert festzustellen und die Gründung der Spar
kasse zu beschließen. In der .ersten Sitzung der 
Vereinsv,eI1sammlung sind der Vel"einsvol'steher 
und seine Stellvertreter zu wählen. Der Vereins
vorsteher hat· als Zusnellungsbevollmächtigter 
alle für die Gründung der Sparkasseerforderli
chen Maßnahmen zu veranlassen. 

(2) Nach der Gründung der Sparkass·e obliegt 
der VereinsVIersammlung: 

1. die Beschlußfassung über die Än:derung der 
Statuten; 

2. die Aufnahme und der Aussc.~luß von Ver
einsmi tgliedern; 

3. die Wahl des Ver.einsvorstehers, seiner Stell
vertreter' und der weiteren Mitglieder des 
Sparkassenrats (§ 17 Abs. 7); 

4. die Erstellung der Satzung der Sparkasse; 
5. die Entgegennahme des Berichts über den 

vom Sparkassenrat festgestellten J ahresab
schluß, des gebilligten Geschäftsberichts der 
Sparkaisse sowie des Berichts über die Bil
dung von Rücklagen gemäß § 22 Abs. 2; 

6. die Zustimmung zu einem Beschluß des 
Sparkassenrats über die Verschmelzung oder 
Auflösung der Sparkasse; 

7. die Beschlußfassung über die Auflösung d.es. 
Vereins. 
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1'123 der Beilagen 5 

Abhalten der Vereinsversammlung 

§' 10. (1) Die ordentliche Vereinsversammlung 
ist 'einmal jährlich abzuhalten; außerordentliche 
Sitzungen sind einzuberufen, wenn dies unter 
Angabe von Gründen der Landeshauptmann, der 
Sparkassenrat, der Vorstand der Sparka,sse oder 
mindestens ,ein Fünftel' der V ereinsmi tglieder 
schriftlich verlangen. 

(2) Die Vereinsversammlung ist bei der kon
stituierenden Sitzung vom Vorsitzenden, der von 
den Gründungsmitgliedern aus ihrer Mitte zu 
wählen ist; ,sonst vom Vereinsvorsteher min
destens zwei Woch,en vor dem angegebenen Tag 
unter Angabe des Orts, der Zeit, des Zwecks und 
der Tagesordnung schriftlich einzuberufen; etwa 
vorliegel1lde Wahlvorschläge sind bekanntzuge
ben; 

(3) Der VereinsvoI'!Steher oder einersein:er 
Stellver,treter, führt den Votsi1lZ lin der Vereins
versammlu'ng; ,ist keiner' von Idiesen anw,esend; 
dann, hat die Verei:nsv,ersammhmg für diese 
Sitzung miteil1lfacher Mehrheit der ,abgegebenen 
Stimmen'einen Vorsitzenden zu wählen. 

(4) Oie Vereinsversammlungist beschlußfähig, 
wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß g,eladen 
und zumindest' die Hälfte der Mitglieder an
wesend ist. Trifft die zweite Voraussetzung zum 
festgesetztJen Beginn, einer Versammlung nicht 
zu" ist die Vereinsv,ersammLung' eine halbe 
Stunde nach diesem Zeitpunkt ohne Rücksicht 
auf die Anzahl ,der: anweslenden Mitglieder be-

sie vorher der Auflösung oder Verschmelzung der 
Sparkasse zugestimmt hat, diese vom Bundes
minister für Finanzen genehmigt und die Ab
wicklung oder Vel'schmelzung durchgeführt wor
den ist. 

(2) Der Landeshauptmann kann den Verein auf
lösen, wenn trotz vorheriger schriftlicher Mah
nung die Vereinsversammlung ihre gesetzlichen 
Aufgaben nicht erfüllt, der Verein seinen statu
tengemäßen' Wirkungskreis übel'schreitet oder 
'sonst die Voraussetzungen ,seines rechtlichen Be
stands innerhalb einer vom Landeshauptmann 
gesetztJen' angemessenen Frist nicht wiederher
stellt. Der Landeshauptmann' hat einen Abwick~ 
ler zu bestellen. Die rechtskräftige Aufl&ung des 
Vereins' bewirkt die Auflösung der Sparkasse, 
wenn nicht innerhalb von' zwölf Monaten ein 
Sparkassenverein zum Zweck der Fortführun'g 
'der Sparkasse neu gebildet wird. 

: (3) Der Landeshauptmann hat die Auflösung 
'des Vereins' im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
bekanntzumachen. 

Satzung der Sparkasse 

§ 13. (1) Jede Sparkasse muß eine Satzung 
haben, die bei einer neugegründeten Gemeinde
sparkasse von der Haftungsgemeinde (§ 2 Abs. 1), 
hei' einer ' VereillS'spa:rka,sse vom Sparkassenver
ein (§ 3 Abs. 1) zu erstellen ist. 

(2) Die Satzung hat insbesondere Zu enthal-
ten: 

schlußfähig, sofern darauf in der Einladung hin-
gewiesen worden ist. 1: den Namen und den Sitz der Sparkasse; 

(5) Zu einem gültigen Beschluß ist die ein- . 2. den Geschäftsgegenstand der Sp:llrkasse; 
fach,e Mehrheit der abgegebenen Stimmen er- 3. die Art derSparkas.se; 
forderlich; Stimmenthaltung giit nicht als Stimm
abgabe. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Zu einem gül
tigen Beschluß gemäß § 9 Ahs. 2 Z. 1, 4, 6 
und 7 ist die Zweidrittelmehrheit der abgegebe
nen Stimmen ,erforderlich. 

(6) über die Vereinsv.ersammlung ist eine Nie
derschrift aufzunehmen und vom Vorsitzenden 
zu unterz,eichnen. Sie hat insbesondere alle Teil
nehmer und ,das Ergebnis der Abstimmungen 
zu enthalten. 

4. bei ,einer' Gemeindesparkasse den Namen 
aller für die Verbindlichkeiten der Sparkasse 
haftenden Gemeinden; 

5. bei Gemeindesparkassen mit mehr,eren Haf
tungsgemeindenden Namen jener Haftungs
gemeinde, deren Bürgermeister Vorsitzen
der desSparkassenrats ist, und die auf die 
einzelnen Haftungsgemeinden entfallende 
Anzahl der Mitglieder des Sparka8senrats; 

6. die Zahl der Mitglieder des Sparkassenrats; 
7. die Zahl der Mitgli.eder' und der stellver

tretenden Mitglieder des Vorstands; 
Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereins-

verhältnis ' 8. die Form der ß.ekalDJntIn'achUlng.en :der Spar-
kasse. 

§ 11. Für alle Streitigk.eitlen aus dem Vereins
verhältnis ist ein Schiedsgericht, bestehend' aus 
zwei Schiedsrichtern und einem Obmann, zu
ständig. Die Bestellung und die Geschäftsord
nung des' Schiedsgerichts 'Sind in den Statuten 
f.estzulegen. 

Auflösung des 'Vereins' 
§ ,12.(1) Die Vereinsversammlung kann die 

Auflösung "des "Vereins 'nur beschließen, wenn 

(3) Die Satzung kann für einzelne Arten von 
Bankgeschäften, insbesondere für K1"editgeschäfte, 
Höchstgenzen (Einzelobligo- und Kontingentgren
zen); Laufzeiten und Sicherheiten näher bestim
men und festlegen,' welche l{,reditgeschäfte der 
Zustimmung des Sparkassenrats bedürfen. 

(4)Die Satzn,mg \IDd jlelde Ä1nderung hedürfen 
der 'Blewi11iiglwlllg IdesBoodeSin~IlJist.ell"s fHr Fu.nam.
zen, -d~e zu ,erteilen ,ist, rsolf,ern Idlie Saltiiung oder 
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del'en Änderung ,dies,ern BrunicLes.ges.etz rS'Owie 
aruderen bUnicLes@erS·etlz.l1ichen Vürschr,]f,ten, QnSlhe
sondere odem Kon;ldQtwes,engels,etz, ,nicht w~derr
sprechen. Durch die B,ewi11~guilig der SatzUJng 
wird die Spal'bsse ·rechts:fä!hig. B,ei der Anmel
dUlllJgzUir Ei:ntl1'l<llgung ,in Idas HoamidelslregriS'ter rhst 
rd~e hewi11igtt.e S<lItzJUn;g 'aonzuschlIiteßen. 

Organe der Sparkasse 

§ 14. (1) Die Organe der Sparkasse sind der 
Vorstand und der Sparkassenrat. 

(2) Die Tätigkeit der nicht aruf Grund eines 
Dienstverhältnisses bei der Sparkasse beschäftig
ten Mitglieder der Organe ist ehrenamtlich; der 
Ersatz vün Auslagen und d~e Bezahlung von 
Sitzungsgeldern ist zulä~sig. Die Höhe des 
Sitzungsgeldes hat sich nach dem Geschäftsum
fang der Sparkasse und in einem angemessenen 
Verhältnis zu der hiemit ve1"bundenen Arbeits
leistung zu halten. 

(3) Höchstens ,ein Drittel der Mitglieder des 
Sparkassenrats darf aus Mitgliedern der Ge
meindevertretung der Haftungsgemeinde(n) 'Oder 
der Gemeinde am Sitz der Sparkasse bestehen. 

Persönliche Voraussetzungen 
glieder 

für Organmit-

§ 15. Einem Organ ,einer Sparkasse dürfen nur 
eigenberechtigte österreichische Staatsbürger an
gehören. A usgeschlüssen 'sind: 

(4) Der Sparka:ssenrat kann die Bestellung zum 
Vorstandsmitglied aus wichtig,en Gründen, ins
besündere bei grüber Pflichtverletzung, wider
rufen. Der Widerruf ist wirksam, sülange nicht 
über seine Unwirksamkeit durch Gericht (§ 14 des 
Aktiengesetzes 1965, BGBl. Nr. 98) il'echtskräf
tig ,entschieden ist. Ansprüche aus ,dem Anstel
lun,gsve,rtrag weI'den hiiedu:rch nicht herührt. 

(5) Der Vürstand hat eine Geschäftsverteilung 
festzusetzen, die der Zustimmung des Sparkas
senrats bedarf. Einigt' er sich hierüber nicht, hat 
der Sparkassenrat die Geschäftsverteilung zu be
schließen. 

(6) Der V'Orstand ist Dienstvürgesetzter aller 
Arbeitnehmer der Spa:rkas,se. Er kann mit Zu
stimmung des Sparkassenrats an mehrer,e Per
sünen gemeinschaftlich die Prükura 'Oder Hand
lungsvollmacht el'teilen. 

(7) Die Vorstandsmitglieder haben ihre Ge
schähe mit ,der Sürgfalt eines 'Ordentlichen Ge
schäftsleiters zu führen. Sie sind der Sparkasse 
zum Ersatz jedes durch ,eine Pflichtverletzung 
entstehenden Schadens als Gesamtschuldner ver
pflichtet, süfern sie nicht beweisen, daß sie ihre 
Sorogfaltspflichterfüllt haben; sülche Schadener
satzansprüme verjähren in fünf Jahren. 

(8) Über die Sitzungen ·des Vürstands ist eine 
Niederschrift aufzunehmen und v'Om Vürsitzen
den (Stellvertreter) zu unterfertigen, wübei ins
besündere der Tag und der Ort, die Teilnehmer 
der Sitzung ,süwie das Ergebni,s der Abstimmun
gen festzuhalten sind. 

1. Alrbeitnehmer der Sparkas'se, ausgenümmen 
Mitgli,eder des Vürstands und die vüm Zen
tralbetriebsrat (Betriebsrat) 'ent~endeten Mit-
glieder des SparkaSlsenrats; Sparkassenrat 

2. Personen, ,die nach § 13 Abs. 1 bis 6 der § 17. (1) Der Sparkassenrat hat 
GewO 1973 vom Antritt eines Gewerbes keit des Vor,stands zu überwachen. 

die Tätig-

ausgeschlos,sen sind. 

Vorstand 

§ 16. (1) Der Vü!lStand hat unter eig.ener Ver
antwortung die Geschäfte der Sparkasse zu füh
ren. Er besteht aus zwei bi.s sieben Mitgliedern, 
die vom Sparkassenrat auf bestimmte Zeit, höch
stens auf :fünf Jahre, zu bestellen. sind; wieder
holte Bestellungen sind zulässig. 

,(2) Die Mitg1i,eder des Vorstandes müssen 
hauptJheruflich hei einer Sparllmss'e Itätig Ise~n Uinld 
,diJe ErFor,dJernisse ,des § 5 Arhs.l Z. 5 KWGer
fülLen. Der Sparkassenl'a't kann hei Ider SpaJrkasse 
haJuptherUlf:1ich 'täJtirge Perlsonen zu s,tellv,el'treten
Iden Vo:rs'llaJndsmitg]i;eldelln IbeslteHen, die IQ :die 
in Albs. 1 festg,euegtie Alnzla0:11 der Miog,}'ieider des 
Vorsltlalndes ·=urlechnem. siin,d. nie Vorschrif,ten 
für Idie VonsltandJsmitg!.~ecLer ,geken auch für l.dJi,e 
.stel1v crtneteu,den ~'Oirstalndsmitgli,erder. 

(3) Di,e Stimme ,des V'Orsitzenden des Vür
stands, der v'Om Sparkassenrat zu bestellen ist, 
gibt, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, 
bei Stimmengleichheit den Ausschlag. 

(2) Dem Sparkassen rat übli<egen weiters: 

1. die Besc.~lußfassung über Änderungen der 
Satzung; 

2. die' Bestellung und ·der Widerruf der Be
stellung der Vorstandsmitglieder einschließ
lich ,des Vürsitzenden des Vürstands,dessen 
Stellvertreter s'Owie der stellvertretenden 
Vürstandsmitgli1eder; 

3. ,der Abschluß und .die Änderung von Anstel
lungsv,e11träJgen mit Vorstandsmitgli!edern; 

4. die Beschlußfassung üher die GeschäftJsürd
nung für den Vürstand und den Sparkassen
rat süwie über die Geschäftsverteilung des 
V'Orstands, Isüfern die'~er 'sich darüber nicht 
einigt (§ 16 Abs. 5); 

5. die Beschlußfassung über den Entscheidungs
rahmen bei Krediten, insbesündere über 
Art und Höchstgl'enz.en derselben; 

6. die Behandlung der Prüfungs berichte der 
Prüfungsstelle (§ 24); 

7. die Feststellung des geprüften Jahresab
schlusses, die Billigung des Geschäftsberichts 
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sowie die Beschlußf3!ssung über die Verwen
dung ,des Gewinns und die Entlastung der 
Mitglieder des Vorstands; 

8. bei Vereinssparkassen die Vorlage des fest
gestellten Jahresabschlusses und des gebillig
ten Geschäftsberichts an die Vereinsversamm
lung; 

9. die Festsetzung der Sitzungsgdder; 

10. die Geltendmachung von Ersatzansprüchen 
gegen'Mitglieder des Vorstands; 

11. ,die Beschlußfassung über die Verschmelzung 
older die AUlflösungder Sparkasse; 

12. die Bestellung der Abwick1er und ihre Ent
lastung. 

{3) Maßnahmen der GeschäftslfÜihrung können 
wem Sparkas~en1'at nicht übel'tmgen werden. D~e 
Satzung kamn j'edoch bestimmen, .daß bestimmte 
Al'ten von Geschäften nur mit Zustimmung des 
Sp3!rkass:ennats oder ,eines dazu gemäß § 18 Abs. 5 
eling,esetz,ten Ausschuss,es ,durchg,eführt weflden 
düden. ' 

(4) Die Beschlüsse gemäß Abs. 2 Z. 11 be
dürfen bei Gemeindesparkassen der Zustimmung 
der Haftungsgemeinden, bei Vereinssparkassen 
der Zustimmung der Vereinsversammlungen. 

(5) Der Sparkassenrat be~teht aus dem Vor
sitzenden und mindes,tens drei weitieren Mitglie
dern sowie den vom Betriebsrat (Zentralbetriebs
rat) entsendeten Mitgliedern. Die Gesamtzahl 
der Mitgliewer des Sparkass,enrats .darf insgesamt 
dreißig nicht übersteigen. 

(6) Vorsitzender des Sparkassenratis ist bei Ge
meindesparkassen der Bürgermeister der Haf
tungsgemeinide (§ 13 Abs. 2 Z. 5), bei Vereins
sparkassen der Vereinsvoflsteher. Die Gemeinde
vertretung kann anstelle des Bür.germeisters ein 
Mitglied des Gemeinderats zum Vorsit:renden des 
Sparkas,senrats bestellen. 

(7) Die weiteren Mitglieder .des Sparkassen
rats sind bei Gemeindesparkassen von der Ge
meindevertretung der Haftungsgemeinden, bei 
Vereinssparkassen von der Vereinsversammlung 
(§ 9 Abs. 2) zu wählen. 

(8) Die MitlglLielder rdes SparklasSlenrrats köil1iIlen 
die Erfüllung ihrer Aufgaben nur anderen Mit
gliedern des Sparkassenrats übertrag,en. 

(9) Die MiJbgiliede'r \dres Sprurkassenra>tis können 
nicht zugleich, dem Vorstand der Sparkasse ange
hören. 

Innere Ordnung des Sparkassenrats 

§ 18. (1) Der Sparkassenrat wählt aus s,einer 
Mitte mindestens einen Vorsitz'eIl'den-Stellver
treter. Der Vorstand der Sparka,sse hat,dem Lan
deshauptmann die Namen des Vorsitzenden und 
seiner Stellvertreter unverzüglich smriftlich be
kanntzugeben. 

(2) Die Funktionsdauer ,der Mitglieder des 
Sparkassenrats endet mit Ablauf jener Sitzung des 
Sparkassenrats, in der über den Jahresabschluß 
für .das auf die Wahl oder lBeru~ung folgel1Jde 
vierte Geschäftsjahr beschlossen wird; eine Wie
.der:wa:hl oder eine Wiedef\beruful1Jg ist zulässig. 
Die Mitgliedschaft im Sparkassen rat erli.scht fer
ner durch Tod, durch Rücktritt oder bei Weg
fall einer persönlichen Voraussetzung gemäß 
§ 15. Scheidet ein Mitglied des Sparkassenrats 
vor Ablauf der Funktionsdauer aus, ist die Neu
wahl oder die Neuberufung für ,die r,estlidle 
Funktionsdauer vorzunehmen. 

(3) Der Sparkassenrat hat mindestens viertel
jährlich zusammenzutreten. Eine Sitzung ist un
verzüglich einzuberufen, wenn dies ,unter Angabe 
von Gründen der Bundesminister für Finanzen 
oder der Landeshauptmann, der Vorstand oder 
mindestens ein Drittel der Mitglieder des Spar
kassenrats schriftlich v,erlangen. Die Sitzungen 
sind vom Vorsitzenden schriftlich mindestens 
acht Tage vorher unter Angabe des Orts, der 
Zeit und der Tagesordnung einzuberufen. 

(4) Der Sparkassenrat ist beschlußfähig; wenn 
mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend 
ist. Für einen gültigen Beschluß ist die ein
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen er
forderlich; Stimmenthaltung gilt nicht als Stimm
abgabe. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Ein gültiger 
BeschLuß .gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1 und 11 be
darf überdies der Anwesenheit von zwei Drit
tel der Mitglieder des Sparkassenrats und der 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen; 
der § 16 Albs. 8 istsinngemäßanzuwenlden. 

-(5) Der Spa:rkaJssenrat kann zur Vorbereitung 
von Verhandlung,en und Besd1l.üssen sowie für die 
BesdllußfasSIUng ~n Iden Ang-eLegenheiten' gemäß 
§ 17 Abs. 2 Z. 3 ,aus seiner ~tite AUISschüsse ein
setzen. Der Sparkassenrat kann 'auch Ausschüss,e 
für Angele,genhe1i-ten, ,die nach § 17 Abs. 3 id,er 
Zustimmung des Spa;,rkass,enrats vorbeha.Lten s,ind, 
insbesondefle aber KrediJtausschüsse für Kfleditge
schäfte nach§ 13 Albs. 3 bilden. Jede Haftungs
gemeinde ka'nn ~n jeden Ausschuß ein dem Spar
ka:ssenrat !angehör,endes Mitglied entsenden. Bin 
vom Betriebsnt ,ent!!endetes Mingli,ed hat An
'spruch auf Sitz und Stimme, sowei,tes sich nicht 
um eine Angelegenheit gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 
handeLt. 

(6) Den Sitzungen des Sparkassenrats und 
seiner Ausschüsse ,können zur B'eratung über ein
zelne Gegenstände neben ,den Vorstandsmit
gliedern auch Sachverständige und Auskunftsper
sonen zugezogen werden. Soweit über Anträge 
des Vorstands zu ,entscheiden ist, :sind dessen 
Mitglieder z,ur Berichterstattung beizuziehen. 

(7) Der Sparkassenrat wird durch seinen Vor
sitzenden, im Fall dessen Verhinderung durch 
seinen Stellvertreter, nach außen vertreten. 
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(8) Für die Sorgfaltspflicht und Verantwort
lichkeit ,der' Mitglieder des Sparkassenrats gilt 
der § 16 Albs. 7 sinngemäß. 

Vertretung 

§ 19. (1) Dre Sparkasse wird durch zwei.Vor
startdsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied U'nd 
einen Gesamtprokuristen geineinschaftlichver-

'treteri. Mit den handelsgesetzlich.en Einschrän
kungen kann die Sparkasse auch durch zwei Ge
samtprokuristen vertretlen werden, wenn die 
Satzung dies vOl1sreht. Dritten gegenüber sind 
andere Beschränkunge'n der Vertlretungsbefugnis 
des Vorstands unwirksam. 

(2) Ist eine Willenserklärung von Dritten der 
Sparkass,e gegenüber abzugeben, genügt die Ab
gabeg,egenüber einem Vorstandsmitglied. 

(3) In Rechtsbeziehungen zwi<schen den Vor
standsmitgliedern und deir Sparkasse wird diese 
durch den Sparkassenrat vel1treten. 

Geltendmachung der Haftung 

§ 20. Der Landeshaupr~ann kann im Namen 
und auf Kosten der' Sparkass,e ,deren Ersatzan
sprüchegegen Mitglieder des Vorstands geltend 
mach·en, wenn dies der Sparkassenrat u'merläßt. 
Ersatzansprüche der Sparkasse gegen Mitgliede~ 
des Sparkassenrats karm nur der Landeshaupt
mann im Namen und auf Kosten der Sparkasse 
geltend machen; der Landeshauptmann kann die 
Finanzprokuratur mit seiner Vertretung be
trauen. Die Rechte des Masseverwalters zur Gel
tendmachung von Ersatzansprüchen der Gläu
biger geg,en Organe der Sparkasse bleiben unbe
rührt. 

Veranlagung bei Kreditunternehmungen 

§ 21. (1) Die Sparkasse hat ~nlh~s~adetder 
Regdungnach § 113 KWG ,jhl1e SchliJ1inggut
hahen bei ,der Oesterreichisch·en NationaIbank 
und bei der Gil"ooentl1a'1e und Bank d'er öster
l1eichischen Spal1kassen AktJ~eTIJglesehlschiaft zu haJ
ten, soEerI1i in iden nachstlehe11!den AJbsänzen nichts 
,ander,es besümmt ist. . 

1(2) Die Sparkas'se Idarf Ibei anK{,erenaLs d'en im 
Albs. 1 gell'anO>ten KremtunternJehmll'ngen Gut
halben in inlä11!discher Währung lbi<S i11!sges'amt 
!höchstens 3 vom Hundert, mit Bewilligung dies 
BUll!desminister.s 'rot; Finaruzen bis z,u 4 vom Hun
del'lt ,der Spaooi11!kvg,en und Sonstiigen Einlagen 
(§ 13 A!bs. 5 KWG) halten. Dite B,ewil[igu.ng älSlt 
1ZIU eroeilen, wenn ·einer solch'en VeranrlagJU11!g aH
gemeine kreditwil'tscl:iaft!liche Ertfol'demis,s,e nicht 
,entgegenstehen. 

(3) Spall'kas,sen mit ein,er iB,ilanzsumme - von 
üJber 30 Mrd. S dÜil'flen bei 'ander'en lals den' 1m 
Albs 1 genannuen 'KJrediiJttLO>telDnehmu'11igJen' Gut
haben ~[l UU1Ibeschr~n:kter Höhe haiLten. 

Jahresergebnis 

§ 22. (1) Die Spark~s'se hat für jedes abgelaufene 
Ge;chäftsjahr einen Jahresabschluß (Bilanz sowie 
Gewinn- und Verlust rechnung) zuersteIlen. Der 
Gewinn ist der Sicherhei\:srücklage, den nach den 
einkommensteuerlichen 'Bestimmungen zulässi
gen' Rücklageri sowie den Rücklagen für beson
dere betriebliche Verwendungszwecke der Spar
kasse (Sondertücklagen) zuzuführen. Das Grün~ 
dungskapital der Sparbsse und die Rücklagen 
gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz, BGBL 
Nr. 183/1955, sind der Sicherheitsrücklage gleich
gestellt. E~n etwaiger Verlust ist durch Auflö
sung der Sicherhei,tlsrücklage oder sonstiger Rück
lagen zu decken. 

(2) Neben den Rücklagen gemäß Abs. 1 kann 
auch, eine Rück.l~~e' für Z1Vecke der Allgemein
heit' (Widmungsrü<::klig'e) geoildet werden:' Die 
d~r" Wi'~x:nurigsruCklage'" zugeHl~rten Beträge 
dürt~n,wenri'das h.aftiende Eigenkapital der Spar
kasse (§12' Abs: 2 Z, 4 .. ~~9)nicht mehr als 
5 '. vom Hundeit der Verpflichtungen (§, 12 
Abs. 4 KWG) beträgt, 5 vom Hundert des Ge
winns nicht übersteigen. Dieser Htindertsatz vom 
Gewinn erhöht' sich bei einem haftenden Eigen
kapital von mehr als 5 vom Hundert bis 7,5 
vom Hundert auf 10, v'on mehr als 7,5 vom 
Hundert bis 10 vom Hundert auf ,20 und von 
mehr als 10 vom Hundert auf 30 vom Hundert 
des Gewinns. 

(3) Die Beschlüsse über die Verwendung der 
WidmungsrÜcklage bedürfender Bewilligung des 
Landeshau ptmanns. 

Rechnungslegung 

§ 23. (1) Das G~sChäftsjahr' der Sparkasse ist 
das Kalenderjahr. 

(2) Der VOl1stand hat für jedes Geschäftsjahr 
bis zum 31. März des Folgejahrs den Jahresab
schluß unter Verwendung eines Formblatts (An
lage zu § 24 des Kreditwesengesetzes) aufzu
stellen' und den Geschäftsbericht zu verfassen. 
Dabei sind der § 128 Abs. 1, 'Abs. 2 Z. 6, 7 
tLnd 8, Ahs. 3 rund 4 sowie di,e §§ 129 und 133 
des Aktiengesetzes 1965 sinng,emäß anzuwenden. 

(3) Der Vorstand hat den JahresabsChluß samt 
Geschäftsbericht unverzüglich der Prufungsstelle 
(§ 24 Abs. 1), zuzuleiten. Nach der Prüfung 
sind der Jahresabschluß; der Geschäftsbericht und' 
ein Vorschlag für die Gewinnverwendung dem 
Sparbssenrat vorzulegen. ' 

(4) Der' VOfS'oand von Sparkas'sen, ,deren 
'Bilanzsumme 300 Millionen Sch]lling iibersteigt, 
ha:t den festgesteLlten Jahr,esahschluß yolJständi,g 
und ,nich,üg IJ1it ,dem voHen' Wortlaut des. 
Prüfungsv,ermerks .. im Amtsblatt zur W[cner 
Zertung dderiin lamtLichen Verlau'tbarungsorgan 
derzuständ~~en LaMe5I11egiel'Urig Unverzüglich 
ibekan!11!t1ZIUma:ch,en; ider § 24 Abs. 7KWG rg1illt 
sinngemäß. :, ' 
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Sparka~sen-Prüfungsverband 

§ 24. (1) Der nach rdie~em IBUIllicLesges,em zu 
enrichtenlde' Spa'r'kassen-<P,rürhungsverbanod {Prii
fUJrugS>Vlertba>nd) ~Slt leiJrue Körpe,r1schafit ,des öffent
Lichen Rechts m~t Idem SiJtz Ü!ll Wien. Dem Prü
fll'rugsveriba>?,d Ig,elhoren ail:le Splirkaissieon aIs ,s'eWnle 
,a;usschI~eß1ichen Münghelder lam; ,er ha.t leLen aJus
IschllWeßlllichen ZWieck, ,elilIl,e P,rilifumg6snelIe {§ 1 der 
AnILage zu' § 24) Zllir DUJrchführulIlg Ider gesetz
Jiich;en PrlÜfUJnlgen nach Ahs. 2 UJrud jener Prüfum-
1geJll beii ;den Spllrka,ss:en zu uißnerhra:lten, milt del'en 
DUJrchfÜlhrlim,g ler. nach l!rii~eI1eon hundels1gresetz
lichen B,e~tilffimun~eon hetflaut fSit. 

(2) Prüfungen im Sinne dieses B~nde~gesetzes 
sind: ' ' , 

1, die Prüfung des J ahresabschlu~s~s, 

2. unvermutete Prüfungen und 

3. Sonderprüfung,en. 

(3) Die Mitglieder haben den gesamten Auf
wand des Prüfungsverbands rdurch ausreichende 
Beiträge 'sowie durch Wert- und Zeitgebühr~n 
zu decken. ' 

(4) Die Höhe der Beiträge bestimmt sich nach 
der, Bilanzsumme des einzelnen Mitglieds zum 
31. Dezember des letzten Jahrs, für das sämtliche 
geprüften BilanZen der Mi:tglieder vorlieg,en. 

._" . . 
(5) Die einheitlich für alle Mitglieder verl'ech

neten Gebühren dürfen ,die jeweils geltende Zeit
gebü~;, .~ro Tag und, A~beit~kra,f: I sowie .die 
Wertgebuhr nach dem Honorartanfder Wlrt
schafts treuhänder im Sinne desWirtschaftstreu
händer-Kammergesetzes, BGB!. Nr. 20/1948, 
ni~ht überschreiten. ' 

(6) Die Organe des Prüfungsverbands sind die 
Hauptver,sammlung und der Verwaltungs rat. , ' 

(7) Der Hauptversammlung obliegt insbeson
dere: 

!i.die Festlstellung und rdi'e Aruderung ,der 
SaitzUlIl,g des PlrufuThgsVieribaruds, ,die ,der S,e
willigung rdes Bundesminis1Jers für iFinanzlen 
ihedüI1fen; 

2. die Wahl des Vorsitzenden der Hauptver
sammlung und ,seiner Stellvertreter; 

3. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungs
rats; 

4. über VOinschIag Ides V,erw.altUJ11lg!>I1lIts rdie B,e
s~eL1U1!lg 'und die 'Abberufurug ,des Lettens ider 
PLl'ÜJflUlnigsstell,e 'Ul1Idsei'll!es SneILlv1eI1treners, die 
.d,er ßiewülliiguThg Ides BunideSimilIliister5 für 
PilIlialll'z;en 'beldÜrneon,; 

5. die Festsetzung der Beiträge und der Ge
bührensätze gemäß Abs. 5; 

6. die Beschlußfassung überde,n jährlichen Vor
'anschlag, de~ Tätigkeitsb~icht und den 
R~'chnungsabschluß des Piüfungsverbands 
sowie 'die Entlastung de's Verw.~It1~ngsn\)s. 

(8) Jede Sparka'sse hat in der H:lJuptv,ersamm
lung für je begonnene 100 Mill. S Bilanzs)Jm,m,e 
(Abs. 4) eine Stimme. Die Mitglieder üben das 
Stimmrecht durch einen 'schriftlich bevollmäch
tigten Vertreter aus, der Organmitglied der ihn 
ents,endenden Sparkass,e sein muß. 

(9) Die ordnungsgemäß einberufene Haupt
versammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist und diese 
insgesamt mindestens über die Hälfw der ge
mäß Abs. 8, ,ermittelten Stimmen verfügen. Ist 
dies nicht der Fall, so beginnt die Hauptv,ersamm
lung erst eine Stunde nach ,dem in der Einberu
tung festgesetzten Zeitpunkt. Sie ist dann ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der Mitglieder und 
S~immen beschlußfähig, sofern in der Einbe
rufung auf diesen Umstand hingewiesen wurde. 
D~e Hauptversammlung faßt ihre Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; Stimmenthaltung gilt nicht als Stimm
abgabe. B,~i Stimmengleichheit gilt der Antrag 
als abgeleh~t. Für Beschl.iiss~ gemäß Abs. 7 Z. 1, 
2 und '4 'ist"eine Zweidrittelmehrheit der abge~ 
gebenen, gü1tigen, Stimmen ,erforderlich. 

'. " 

(10) Dem Verwaltungsrat gehören höchstens 
elf. auf die Dauer von, drei Jahren von ,der 
Hauptversammlung gewählte Mitglieder, die 
wiederbestellt 'werden können, an. De,r Verwal
turigsrathat in allen Angelegenheinen, die nach 
der Satzung nicht der Hauptversammlung v()r
behalten sind, zu beschließen und das Ver
mögen des Prüfungsverbands zu verwalten., 
Er kann den Vorsit~enden zur Durchführung 
bestim~ter laufender Verwaltungsaufgaben er-
mächtigen. ' 

1(11) Der PrÜlfun:gsv,eribarud unllcrliegt der Auf
sicht des iBundesminisnem für F~naJ1ZJen, dem auf 
Verlangen jeder~eit alle Unlterla~en vomulegen 
und A uSlkünl±ite 'zu 'erneilen smdsowie in ;die 
'BIÜch:er und ISchriif:tJen Einsich,t zugewahl'en ist. 

(12) Der Bundesminister für Firuanz,en hat für 
den Prüfungsverband ,einen Staatskommissär 
(Stellvertreter) zu bestellen, der zu allen Sitzun
gen der Organe zeitgerecht :schriftlich zu laden 
ist; ,der § '29 ist sirungemäß .aruzuwenden. 

Verschmelzung von Sparkassen 

§ 25. (1) Sparkassen können unter Ausschluß 
der Abwicklung 'durch, Aufnahme oder durch 
Neubildung verschmolzen werden. Bei der Neu
bildung gilt jede der sich vereinigenden Spar
kassen als übertragende Sparka'sse . 

(2) Ist Idie übernehmende Sparkasse eine Ver
einssparkasse und die übertragende Spar'kasse 
eine Gemeindesparkasse, so verjähren Ansprüche 
auf Grund der Bürgschaft der Haftungsge
mein'de(n) für die Verbindlichkeiten de,r über
tragenden G;emeindesparka'Sse in fünf. Jahren 
nach dem Rechtsübergang (Abs. 4). Für den 
Gläubigerschutz und die W~rtansätze gelten die 

1123 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 9 von 16

www.parlament.gv.at



--~--~------~------------ ----- ----~---- -~~~-~---~~-------

10 1123 ,der Beilagen 

§§ 227 und 228 Abs. 1 des Aktiengesetzes 1965 
sinngemäß. 

(3) Der in Schriftform abzufassende Verschmel
zungsvertrag bedarf der Bewilligung nach § 8 
Abs. 1 KWG. Umfaßt die Bewilligung des Ver
schmelzungsv,ertrags auch die Neubildung einer 
Sparkasse, ist bei der Neubildung einer Gemeinde
sparkasse auch § 2, bei der Neubildung einer Ver
einssparkass'e § 3 sinngemäß anzuwenden. 

~ (4) Mit ,d er BewiUigUing der VeJischmelzurug 
geht das VermögJen rderü:bennJiaglcJ:lJden Sparkasse 
e~nschl~eß.lichder Schulden ,auf ldie libernehmenld:e 
oder neugebilltdete Spa:rka,sse libero Damit ved,iert 
dille ühertrageillde Spad\!a:~s,e ,i1hr,e R,echtspersön
'}ichketit. Der Vorstand j,eder Spa:l'k'aJsse hat .eI1e 
Verschmel:mrug zur E1ruom~ung in :dias Han!dels
regis,tcr ,des Siltzes seiner Sp:al'roa,s-se ,aJn2mmddeill. 

Freiwillige Auflösung 

§ 26. (1) Die freiwillige Auflösung einer Spar
kasse bedarf ,eines Beschlusses des Sparkassen
rats; dieser wird bei Gemeindesparkassen erst nach 
Zustimmung der Gemeindevertretung(en) der 
Haftungsgemeinde(n) und bei Vereinssparkassen 
erst nach Zustimmung der V,ereinsversammlung 
(§ 9) wirksam. Der Vorstand hat so dann die 
Auflösung der Sparkasse Zur Eintragung in das 
Ha,rud.elsregils:ter ,aJmzUlme~den. 

(2) Der Auflösung hat die Abwicklung (§ 27) 
zu folgen. Der Sparkassenrat oder, wenn dieser 
nicht innerhalb von zwei Monaten tätig wird, 
der Landeshauptmann, hat zwei Abwickler zu 
bestellen; sie haben die persönlichen Voraus
setzungen der Organmitglieder (§ 15) zu er
füllen und müssen Gewähr für eine ordnungs
,gemäße AJbwcicklung bi,ete:n. Dite Abw,ickler haben 
ihJie Besue1ltung und Ideren -W;~denliUJf ,dem üandes
hauptmann anzUJ~eigen und zur Eintragung IDn 
·das HaJnldeilsfleg-lster aJnzmmelden. 

(3) Der Sparkassenrat oder, wenn dieser nicht 
innerhalb von drei Monaten tätig wird, der Lan
deshauptmann hat die Bestellung zu widerrufen, 
wenn die Voraussetzungen für die Bestellung 
der Abwickler nicht mehr gegeben sind. Für die 
Sorgfalts pflicht und Verantwortlichkeit der Ab
wickler gilt der § 16 Abs. 7 sinngemäß. 

Abwicklung 

§ 27. (1) Die Abwickler haben die Gläubige!' 
der Sparkass'e unter Hinweis auf die Auflösung 
der Sparkasse du.rch dreimalige Einschaltung im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung aufzufordern, 
ihre Ansprüche anzumelden. 

(2) Die Abwickler haben einen Abwicklungs
plan zu erstellen und nach Genehmigung durch 
den Sparkassenrat durchzuführen. Im Abwick
lungsplan ist insbesondere anzuführ,en, wie und bis 
wann di.e Verbindlichkeiten der Sparkasse voraus-

sichtlich erfüllt werden. Die Abwickler haben 
die Termine für die Rückzahlung der Einlagen 
festzulegen und diese insbesondere durch Ein
schaltung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung be
kann tzumachen. 

(3) Ober die Durdlführung des Abwicklungs
plans und die sonstige Abwicklung haben die 
Abwickler dem Sparkassenrat und dem Landes
hauptmann vierteljährlich zu berichten. Im üb
rigen haben die Abwickler innerhalb ihres Ge
schäftskreises die Rechte und Pflichten des Vor
stands und sind vom Sparkassenrat zu über
wachen. 

1(4) Der § 210A!bs. 3,4und 5 ,erst,erSatz und der 
§ 211 des Aktiengesetzes 1965 sind sinngemäß an
zuwenden. Prokur,enerlöschen; ,dlies iist :im Haill
.delsreg;ister gleichzevtig milt der tAufrlÖlSUJnJg' Ider 
Sparkasse einzutragen. 

(5) Wenn außer Verpflichtungen zu wieder
kehrenden Leistungen keine Verbindlichkeiten 
mehr bestehen, kann die Abwicklung be endet 
werden, sofern für diese Verpflichtungen den 
Gläubigern Sicherheit geleistet ist. Meldet sich 
ein Gläubiger nicht binnen einem Jahr nach der 
Bekanntmachung (Abs. 1), so ist der geschuldete 
Betrag für ihn gerichtlich zu hinterlegen. Kann 
eine Verbindlichkeit nicht beglichen werden oder 
ist sie streitig, so ist Sicherheit zu leisten. 

(6) Die den Abwicklern zu leistende ange
messene Verg;ütung hestlimmt der Landeshaupt
mann, bei der Auflösung von Amts wegen der 
Bundesminister für Finanzen. Die Vergütung 
sowie sonstige Kosten der Abwicklung sind aus 
der Abwicklungsmasse zu leisten. 

(7) Das nach Erfüllung oder Sicherstellung aller 
der Sparkasse bekannten Verbindlichk,eiten ver
bleibende Vermögen geht bei Gemeindesparkassen 
in das Eigentum der Haftung~gemeinde(n), bei 
Vereinssparkassen in das Eigentum der Sitzge
meinde über lmd ist für Zwecke der Allg,emein
heit zu verwenden. 

(8) NachBeend~gung ,der AobwickLung halben 
die Abwickler ,dem Spa:rroassefll1"ait SchlußrechtllUng 
zu ,legen und ,iihre Bntlastung zu ,beantragen. 
Nach .funer EU't1a~tung haben .5lile ,dem Lanldes
hauptmannei,nen Schlußbenicht zu ,ersrtaiuten und 
nach des,s,eu Genehmigung <die LÖischung der Spar
kasse I~m Han'dellsr,egtister zu ver,anlassen. Der 
T.JandMha.uptmaJun .hat den Schluß ,der Ahwick
lung nach Löschung de'f Spa,rka,~s'e 'im funJde1s
,regis:ter dem BUnidesmin,isiuer für Fvnanzen be
kaJl1JU'tzUlg,ehen. 

Aufsichtsbehörden 

§ 28. (1) Die Sparkassenaufsicht wird in erster 
Instanz vom Landeshauptmann jenes Bundeslan
des, indem die Sparkasse ihren Sitz hat, und in 
zweiter Instanz vom Bundesminister für Finan-
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zen ausgeübt, soweit dieser nicht nach diesem 
Bundesgesetz allein zuständig ist. Die Zuständig
keit des Bundesministers für Finanzen nach derp. 
Kreditwesenge~etz wird hiedurch nicht berührt. 

(2) Die Aufsichnsbehörden und der Staatskom
missär (§ 29) können von den Organen der 
Sparkasse Auskünfte über alle Angelegenheiten 
,der Sparkasse fordern, in die Bücher und Schrif
ten der Sparkass,e Einsicht nehmen sowie den 
Organen der Sparkasse die zur Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Aufträge 
erteiLen. 

Staatskommissär 

§ 29. (1) Der Landesh:auptmann hiat bei jeder 
Sparkasse einen Staatskommissär und bei Be
darf ,einen SteHvertreter zu !bestellen. Die,se 
dürf.en nur für ,eine einzige Sparroasse tätig sein. 
Sie können vom Landeshauptmann jederzeit ab
berufen werden. Im übrigen gilt der § 26 KWG 
sinngemäß. 

(2) Der Staatskommissär und sein Stellver
tr,eter :sind 'zu allen Sitzungen ;des Sparkassenrats 
rechtzeitig schriftlich einzuladen. AUe Nieder

'schrif:ten über die Sitzungen des Sparroassen
mts sind dem Snaatskommissär (Stellvertreter) 
unverzüglich zu übersenden. 

(3) Der Staatskommissär hat dem Landes
hauptmann mindestens einmal jährLich schrift
lich über seine Tätigkeit und über von .ihm 
wahrgenommene 'B,eansoanooDigen, jedoch, über 
einen von ihm erhOlbenen Einspruch unverziig
lich zu berichten. 

(4) Dem Staatskommissär und seinem Stell
vertreter ist vom Landeshaluptmann als Funk
tionsgebühr ei'ne Vergütung zu leisten, die in 
einem ,angemessenen Verhältnis zu ,der mit der 
Alufsicht v,erbrundenen Arbeit und zu den Auf
wendungen hiefür zu stehen hat. Der Sparkasse 
i,st als Au'~sichtsgebühr ein jährlicher Pauscha'l
betra,g vorzusch,reiben; dieser hat ,in einem ange
messenen Verhältnis 2!uden mit der Aufsicht 
verbundenen Aufwendungen zu stehen. 

Registereintragungen 

§ 30. Der Vont,amd hat die ~'l1Iderul1lg jeder illn 
ldlas HalIlidelsreg.ister ein'georiag;enen T:l.'osache un
v,erzügLich dem H,a,ndelts,regi,ster ZUir E1nnragung 
1aI1izumetden 'UIl1Jd Jede ~l1Jderung rOCI!' S:lItzung 
dem R,eg,istergenicht beka,runt2!Uigeben. Di,e Auf
sichtsbehö1'Iden haben alle IdliJesbezÜJgilichen Be
scheiJde ,dem Han,delsl'egiJ~ner aJbschrifolich zu 
übel'miltteln. Der§ 204 ~we]ter Satz ,des Aktien
gesetzes 1965 gilt sinngemäß. 

Zwangsstrafe 

§ 31. (1) Erfüllt eine Spalrkasse eine in di'esem 
Biundesgesetz begründete Verpflichtung mner-

halb einer angemessenen F,rist nicht, so .ist sie 
mit Bescheid aufZiufordern, iihrer Verpflichtung 
nachzukommen. Dieser Bescheid ist vom Lan
deshwptmann, in den dem Bundesminist,er fü'r 
Finanzen z'ur Entscheidung vOl'behaltenen Fällen 
V10n diesem zu erhssen. 

(2) Für die Vollstreckung ,eines !Bescheids nach 
Abs. 1 tritt an die SteHe des im § 5 Albs. 3 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1950, BGBL 
Nr. 172, vorgesehenen Betrags von 10000 S 
der Betrag von SO 000 S. 

Allgemeine übergangsbestimmungen 

§ 32. (1) Die bei Inknafttretendieses Bundes
gesetzes bestehenden Sparkassen ,gelten ,als Spar
kassen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(2) Die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bestehenden Of,gane und deren Mitglieder blei
ben zunächst nach Maßßiabeder §§ 33 ff. in 
ihren Funktionen. 

(3) Die nach ,dies,em Bundesgesetz ,edOlflder
lichen 'ß,eschlü~s,e zur Alnpassutlig der Satzungen 
obLiiflgten den V'Oir Idem Lnk1"attt't:!1eten idJj,eses Bun
de~ges:etzesjjür SMZJUJngsäil1lderUingen izuständitgen 
Orlga;nen, bei den Bezlirikssparkasslen (§ 36) der 
V,erwakungskommitssioifl. 

(4) Sparroassen, die nicht innerhalb der in 
diesem Bundesg,esetz fesogelegten Fristen die 
Bewlilligung ,einer diesem Bundesgesetz ange
paßten Satzung beantra,gt oder ihre r,echtmäßigen 
Organe bestellt haben, hat der Bundesminister 
für Finanzen mit Besch,eid aufzufordern, den 
gesetzmäßigen Zustand innerhalb der nicht 
erstreckbaren F'1'iist VOn sechs Monaten herzu
stellen. W.enn innerhaLb dieser Frist der g,esetz
liche Zustand nicht herg,este1lt wird, hat der 
Bundesminister für Enanzen die Sparkasse von 
Amts wegen aufzulösen. Der Bundesminister für 
Finanzen hat zwei Abwickler zu bestellen; der 
§ 26 Abs. 2 und 3 ist sinngemäß .anzuwenden. 

(5) Di,e Spa,rroasSlen,regisroer Siinid bis zur Besltel
'LUlUg Ider neuen Orga;ne der Sparkas:.e 'nach den 
im § 41 Abs. 1 Z. 3 his 5 ,genaJnntien V Oirischl'liften 
f.ol'1tzmJfÜ:hr,en. Nach der BesrtellUIljg Ider Itl!euen 
Oq~ane hat ,der VO;fstaind die Sp'alrkas,se zur Ein
IOl'1algung ~n d:lls Handelslrie;g'i~ter anzumelden. Die 
EiJntra,gung ,der Sparkas.se in das Ha;ndeIs,regi,ster 
list Idem Lalnldeshauptmalnn heka!tl!ll'tzugeben und 
von diesem ~m Sparroassenr,egiS'tleir anzumerk,en. 

Übergangsbestimmungen für Gemeindespar-
kassen 

§ 33.(1) Das gemäß § 32 Abs. 3 Ziuständige 
Organ der Gemeindesparkasse hat die Satzung 
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes bis 
31. Dezember 1980 ,anzupassen 'und beim Bun
desminister für Finanzen deren Bewilligung zu 
beantmg,en. Die Bewilligung ist zu ,erteilen, 
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wenn die Satzung diesem Bunde~gesetz nicht zember 1980 anzupas:sen und heim Surtdesmdni
w;iderspricht,sner für Finanzen, deren Bewil1i.gTung zu bean

tragen. Der § 33 AI'bs. 1 zweiter Satz sowie 
(2) Innerhalb von sems Monaten nach Rechts

kraft der ,Bewilligung der neuen Satzung sind 
die Organe nach den Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes neu zu besteHen. Mit der Bestellung 
der neuen Organe 'erlöschen die Funktionen ,der 
auf Grrund der bisherigen V-orschriften tät,ig'en 
Or·gane. Die bisda!run geltende Satzung tritt 
außer Kraft. 

Übergangsbestimmungen für Sparkassenvereine 

§ 34. (1) Die bei Inhaftol,"eten dieses Bundes
gesetzes bestehenden Organe der Sparka.ssen
vereine und :deren Mitglieder :bleiben zunächst 
in~hren FU!nktionen. Der Vereinsvorsteher hat 
die diesem Bundesgesetz entsprechenden neuen 
Statuten des Sparkassenverreins der V:ereinsver
sammlung ,des hisher1g,en SparkaJssenvereins zur 
ß.es chI1ußfassunig vorzUiLegJen. 

{2) Der V,ereinsvorsneher hat die beschlossenen, 
Statuten his spätestens 30. Juni 1980 dem Lan
deshauptmann V'or7Julegen; der § 5 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Sobald die neuen Suatuten rechtswirksam 
geworden sind, h~t der Vereinsvorstoo,er eine 
Bescheinigung ,gemäß § 5 Abs. 6 zu v'erLangen 
und unv.erzüglich die erste V ereinsver~ammlung 
eV!JIzulbel1u:fen.The Mrng'~etder des bisherigJen Spar
kassienvel1eirn~ biLden dile erste V:ereinsversamm-
1ullig. Diese kann aUifAIlJurn,g Ides bisherigen Ver
e<vnsvors,oehel1s 2'JUlf Errerichwnlg ,der ge~ellzl>ich'en 
Mi'!JIdestzaJhI (§ 6 Abs. 1) wei~er,e Miltgll,ielder lauf
nehmen, ldie sofo,Ilt snimmberechcige sind.' Der 
bishel'ilge Ver,e:insvorstether haJt dQle Waihl des ·neu,en 

, Ver:einsvor.stehers und seiner Stellvertreter inner
halb e,inres weiteren Mona:ts z,u v,eranlassen. 

(4) Bei der Wahl des VereinsViorstehers hat 
den Vorsitz in ,der Verein:sv,ersa:mtn1iUn:g das an 
Lebensjahren ält.este anwesende Vereinsmitglied, 
bei den folgenden Wahlen der neugewählte Ver
einsvorsteher zu führ.en. Mit 'der Wahl des 
Ineuen Ver,einsvorstehers lund seiner StelIv,er
treter ,erlöschen die Frunktionen des bisherigen 
Vereinsvorstehers (SteLlv,ertreter). ' 

.(5) ,Fiillrden id~ese WahLen nicht his 31. Dezem
ber 19,80 ,stallt, ha:t ider ,Bu:ndesm]IlJi~oer für 'F,i'll'an
zen die zUgJehör:ilge v,erelmsspa1:'ikass,e unter ,i>inn
gemäßer A'l1!werudung 'des§ 32 Albs. 4 laulfzrulös,en. 
Mit 'der Eintl11agUrlllg der Löschun,g ,det: SpaI"kasrse 
'~m HanldeI61r;ejglister ist 'auch ,der lZug,ehöI"~gJe Spar
kaJsseml1erein aufget1öSlt. 

Übergangsbestimmungen für Ver"inssparkassen 

§ 35. (1) Das, gemäß ,,§ 32 Albs. 3 zuständige 
Organ ,der V,ereinssparkassehat die, Satzl.j.ng den 
Vorschriften,di,es,es Bundesgesetzes bis, 31. ,De-

Albs. 2 gelten sinngemäß. _ 
(2) Die, bei Inkr;afttretendieses Brundesgesetz,es 

bestehenden Vereinssparka'ssen mit Haftung der 
Gemeinde am Sitz der Sparkasse, können a:uf 
Grund 'einvernehmlicher Beschlüsse der Gemein
devernretung und der Hauptversammlung der 
Spark'assedie, bisherigen Ha:ftrungsgemeinden bis 
31, Dez,emher 1980 von ihrer Haftung unter 
sinngemäßer Anwendung des § 25 Abs. 2 ent
binden oder sich in eine Gemeindesparkasse nach 
§ 2 umwandeln. Kommt es zu keinen einver
nehmlichen 'BeschLüssen, 'hat der Bundesminister 
für Finanzen die Sparkasse von Amts wegen auf
zulösen. 

Umwandlung, der Bezirkssparkassen 

§ 36. (1) Bei den im Bundesl<and Steiermark 
von einem ,eh'emaligenaunonomen Bezirk (Orts
gemeindeverhand) er;richteten Sparkassen stoo'tes 
den Gemeinden, die dem autonomen Bezirks
verband ,angehört haben, frei, bis 31. Dezember 
1980 zu heschJ,i,eßen, daß !SLe fürdiie V.erbrod
lichkeiten der Sparkasse die Haftung gemäß § 2 
Abs. 1 übernehmen. Kcommt ein Beschluß inner
halh der Frist wenigstens bei, der Sitzgemeinde 
zustande, ist der § 33 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die UmwandLung kann auch durch Ver
schmelzung erfolgen. Die Aufgaben des Spar
kassen'rats sind hiebei von der Verwaltungs
kommis,sion wahrzunehmen. 

(3) Erfolgt keine Umwandlung gemäß Abs. 1 
oder 2, so hat der Bundesminister für Finanzen 
die Sparkasse von Amts w;egel1 aufzulösen. 

Übergangsbestimmungen für den Vorstand der 
Sparkasse 

§,37. (1) D~e bei Inkraf,tJbr:eten, dies:es Bundes
g,eseozes \defin~tiv ,ails Sparkas,sen;leilcer (St'etlIVler
tneter) tä,uiJg,en ArheVbneihmer ,e]n,et Spa'nkass-e 
,s']rud, 'sofe1"ll sieilm Zeiltpunkt ,der 'ers'tma!l,igen 
B,esJte:ILung des Vorsiuarudes Idies'e Funkoion noch 
,ausüben, vom Sparkassellll1lit 'aufdi:e Da,wer' von 
höchSinenls ,sieben ]iaJhl'en, 'l:ovnlgstlens jedoch his ZUlf 
Erreichung detr ,ges,etzlichen Alter;sgnenze,als Vor
sta!nldsmitgJ~€Ider (slte]lv'ertre'tende Vorstan1dSlffiit
tg,llitider) '2'JU bestellen. 

(2) Der Sp'aJJ:1ka,sSlenl"a:t kann neben rden haupt
berutLich tä.t.iJ~en V:orstanidsmiJogJlie.dern mch Maß
gJaJbe des § 16 Abs. 1 'ehr:en,aJmtliche Vorsta,nds
millgLiede1r, 'derren FUInlkni:on j,ddoch spätestens am 
31. Dezember 1986 erI.ischt, 'beSltd1en; der§ 16 
Albs. 2 'erSter SaJtz ~st 'auf ehrefil<lmtliich,e Vor
soandsmi~g,lii'eder nicht aJnrzu:wenJden. 

(3) Die lBestI1mmu:ng,en ;des § 16 Ülber illre Min
de~tzaihl ider hauptlhel1ufrLith t:ovuig.en VOrrS'tlanlds
m]q~1iteldelf Md ~i.s 31. Delzember 1981fZ11l. er
fihl1en. 
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Übergangsbestimmungen für den Prüfungsver- zen unverzüglich einen Regi,erungskominissär 
band zu beste1<1en, der ,die Aufgaben nach § 24 Abs. 7 

zu erfüllen hat. § 38. (1) Der Prüfungsverb:and hat sich inner-
halb von zwölf Monaten nachdem Inhaifttre
ten, dieses Bundesgesetzes zu konstituieren. Der 
Vorsteher des Ost'erreichisch'en Sparkassen- und 
Giroverbands hat die Grünctungsversammlung. 
einzuberuf.en. Mit ,der ErrichtlUng 'des Prüfungs
verbands sin:d der österr,eichische Sparkassen
und Giroverband und der Alpenländische Spar
kassen- und Giroverband ,aufgelöst; ,ihr Ver
mögen gtfut durch Gesamtrechtsnachfolge 'auf 
den Prüfungsverhand über. 

'(2) Die bei Inkraf'ttreten dieses Bundesgesetzes 
für die Pr,üfungssneHe des östel'reichischen Spar
kassen- und Giroverhands täügen Arbei1Jnehmer 
des Hauptverb'ands der österreichischen Spar
kassen sind mit allen Rechten und Pflichten, die 
ihnen beim Hauptverband zustehen, in den 
Prüfungsver>band zru übernehmen. Die irtdi,esem 
Zeitpunkt bestehenden Y,erpflich1JUngen aus 
Ruhe- und V'ersorgungsgenußansprüchen ehe
maliger für di,e Pl'Üfungsstelle tätig gewesener 
Arbeitnehmer gehen ,auf ,den Ptüfungsveliband 
über. 

(3) Die bei Inkraftllreten Idieses Bundesge
setzes laIs Leiter der Prüfungsstelle und als stell
v,ertretender Leiter tätigen Arbeitnehmer gel
ten mit Inkralfttreten dieses Bundesgesetzes und 
der Satzung des PrWfungsveribands als im Sinne 
des § 24 und der PrÜlfiungsordnung bestellt. 

1(4) Für ,die imZeiltpunkt des Inkrafttrellens 
,c!ies,es Bundesg,es!etZJes :a'us dem Diensrtverhä'll1Jnis 
Ider vom 'Pl'Üfungs,verbia:nd 'ZJU üher,ruehmem!den 
Aribffitnehmer bes,tehemicLen V,erpflichtu'ngen he-
1Jr,effend Pens!~ons- und Atb~erlligungsansprüch'e 
sOWiiJe f.ür die V,eI'pfl<icht'Ulngen a'UJs der über
Jlalhme Ider PensionsLasten VOlß zUZlurechnenden 
Ruhe- und V,ers'Ül'IgUIngsg,enußempfä!ßlge'rn 
(Abs. 2), slind Idie en'tspr,echie!ruden Vermögens
wemlle :durch den HiaJuptv,erband ,der österr!eich,i
schen Sparlmsse:n lan Iden P:1'Üfungs'VeJ:1band rzu 
übertmgen. Die V,erpflichtul1tgen ~ilDJd 'nach hm
deilsl1echt1ichen 'un.d versicherungsmat:hema1:iLsch'en 
GrtLndsä~zell! Zu berechnen. 

(5) Di'e vom Ostel"r,eichischen Sparkassen- und 
Girover'ba:nd rund vom Alpenländischen Sparkas
s,en- !und Girov,erband übernommenen Verpflich
tun&en für Arbeitnehmer ~WIie für R uhe- und 
V'ersoI'lgungsg'enußempfäng,er Ides HafUptverbanlds 
der östel'reichischen Sp:lJrkaslsen, die nicht in ein 
Dienstverhältnis zum Prüfungs,vel1bandeintr,eten 
bzw. diesem zugepechnet weooen, !S~rud von ,allen 
Sparkassen indem bei Inkrafttr,eten dieses Bun
desgesetzes bestehenden Ausmaßantei1~g im V,er
hältnis zu ,~hrer Bli:lanzsumme zum 31. Dez,ember 
1978 als Haf1lungsv,erpilichtung rzu übernehmen. 

(6) Wird der Priifungsverband nicht recht
zeitig errichtet, hat der Bundesminister für Finan-

Kreditvereine 

§ 39. (1) Die bei Inkrafttreten dieses B,undes
g,esetzes bei Sparkassen gemäß § 19 lit. f des 
Sparkassen regulativs vom 26. September 1844, 
PGS Ni". 123, eingerichteten AIistalten (Kre
ditvereine) .bleiben bestehen. 

(2) Die bei Inkrafttretendieses Bundesgesetzes 
geltenden SatiUng,eu der Kreditv,erein'e sind bis 
30. }uhi 1981 diesem iB.unldesgesetz und der 
neuen Satzung der Sparkasse sinngemäß anzu
passen. Die AnpMwng und jede Ändel'ung :der 
Satzung bedürfen ,der Bewilligung des Bundes
ministers für Finanzen. 

Weitergeltung von Rechtsvorschriften 

§ 40. W~rd in den Rech.tsv1QI'schr~fien des 
Bundes auf Bestimmung·en hing,ewiesen, an -deren 
'Stelle mit dem Inkrafttreten .dieses GesetZes neue 
Best~mmungen wirksam werden, so 'sind diese 
Hinweis,e auf die ;entsprechenden Bestimmungen 
dieses Gesetzes zu .beziehen. 

Aufhebung bestehender Vorschriften 

§ 4i. (1) Mit :demLhJk,ra!~ttPeten ,dieses Bundes-
gesetrzes treten votfueha:ltJich des §' 32 
Albs. 5 - außer Kr,aft: 

1. das Regulativ für die Bildung, Einrichtung 
fUnd überw;achung der Sparkas&en, Hof
kanzleidekret vom 26. September 1844, PGS 
Nr.123; 

2. der § 2 Et. k des Kaiserfich,en Patenus vom 
26. November 1852, wodurch neue gesetz
liche Bestimmungen über Vereine angeord
net werden (Vereinspatent 1852),. RGBl. 
Nr.253; 

3. das Bundesgesetz betreffend die Verwaltung 
der Sparkassen (Sparkassen-Verw;altungs
Gesetz, Sp.V.-G) vom 13. Juli 1935, BGBl. 
Nr. 296, in der Fassung des Artikels 24 
der Vierten Verordnung zur Einführ,ung 
hanlde1sr,echtlicher Vorschriften im Lande 
Oster~eich vom 24. Dezember 1938, 
deutsches RGB1. I S. 1999, Kundmachung 
GBlO NI'. 86 vom 25. Jänner 1939; 

4. die Sparkassenregister-Verordnung vom 
31. DezernJber 1936, BGBl. Nr. 470; 

5. die Verordnung, 'Womit die Sparkassenre
gister-Verol"dnung, BGBl. Nr. 470/1936, ,ab
.geändert wird, ViOiffi 24. April 1937, BGBl. 
Nr. 129; . 

6. der Erlaß ,des Reich'S- und P,reußischen Wirt
sch,aftsministers vom 2. F,ebruar 1937, Z. I 
30384/36, betreffend die Prüfung der öffent
lichen Sparkassen; 
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7. der § 4 A'bs. 1 und AJbs. 3 Letzter HaVbsatz des 
,Bundesgesetzes vom 9. Juli 1958, BGBL 
Nr. 146, mit dem die öffentlich-rechüiche 
ßankanstlah "GirOiZentr:aleder österreichi
schen Sparkassen" aufgelöst und im Zu
sammenhang damit stehende Bestimmungen 
getroffen werden; 

8. im § 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 70/1966 die Worte "und auf den ver
einsbehördlichen Vorschrift,en des Vereins
patents 1852". 

Kred. 5068/41, über die Abänderung der für 
die Sparkassen in der Ostmark geltenden 
Mustersatzung. 

Inkrafttreten 

§ 42. Di,estes Bunidesges:etlz rrii,tt mit rdem derr 
V:el."llautbarUi11tg foLgrenden Mouatsersten .in Kraft. 

Vollziehung 

(2) Weiters treten gleichzeitig alle nur für 
Sparkassen geltenden Rechtsvorschriften und 
aBe generdlen Anordnungen, die für das Bun
desgebiet oder Teile dess,elben zwischen dem 
13. März 1938 und dem 27. April 1945 er
lassen worden :sind, iaußer Kraft, insbesondere 

§ 43. Miit der VoLLziehUJTI:g des § 13 Abs. 4, 
.cl,es § 25 Albs. 4, des § 26 Albs. 1 u.nId 2, Id,es § 27 
.A:bs. 4 und 8, des § 30 .soWlie dJes§32 Ahs. 5 
sind der Bundesmin~ster für P,1na:nzen ood ,der 
Bl\lnldesmiJnlisoer~ür JU1s'oiJz, miJt Ider VioUZiiehung 
der Ü'hrigen B.estimmu:ngen ,cLiJeSJes Brunrdesrgesetzes 
delr Bunidesmrni,srter Ifür Frinanrz,en betraut. 

Anlage zu § 24 
1. die Verordnung über Maßml!hmen auf dem 

Gebiete des Banken- und Sparkassen wesens PRüFUNGSORDNUNG FÜR SPARKASSEN 
vom 5. Dezember 1939, deutsches RGBL I 
S. 2413, in der Fassung der Verordnung § 1. (1) Die PrüfungssteHe hat die ihr über-
vom 31. Dezember 1940, deutsches RGBL 1/ tragenen PI1üfungen (§ 24 Abs. 1) durchzuführen. 

194 S 
Sie kann sich hiebei auf Antrag der Sparkasse der 

1, .19; k Mitwir ung eines Wirtschaftsprüfers bedienen. 
2. die AIliOrdnung des Reichs~irtschaf'tsmin~- Die Prüfungsstelle hat über bei der geprüften 

sters vom 29. Dezember 1939, Z. IV Sparkasse festgestelllJe Mängel zu benicht,en und 
Kred. 6475/39, auf Grund des § 1 der Vorschläge für deren Bes'eitigung und künftige 
Verordnung üher Maßnahmen ,auf dem Ge- Vermeidung 2)U ,erstlatten. 
biete des ·B,anken- und Sparkassen wesens 
vom 5. De:z.ember 1939, deutsches RGBl. I (2) Die PrüfungssteUe hat Richtlinien :für den 
S. 2413, betreffend die Errichtung des Jahresabsch1uß der Sparkassen und Dienstan
Ostlmärkischen und AlpenläIl!dischen Spar- ~eisungen für die Pnüfer aufzustellen. Die Richt
kassen- und Giroverbands und der Giro- linien he dürfen der Bewmigung des Bundes-· 

1 d 
ministers für Finanzen, die :z.u erteilen ist, wenn 

:z.entm e er ostmärkischen Sparkassen, 
Ku:ndmachung GBJö Nr. 12 vom 20. Jän- sie diesem Bundesgesetz und sonstigen bundes-

1 
gesetzlichen Vorschriften nicht widersprechen. ner 940; 

3. der Erlaß des Ministeriums für ~irtschaft (3) Die Prüfungsstelle hat 'die ihr sat:z.ungs-
und Arbeit vom 12. März 1940, Z. 35.984- mäßig übertragenen Verw:altungsaufgaben des 
1112-1940, womit .der Ostmärkische Spar- Prüfungsverbands zu erfüllen. 
kassen- und Giroverband im Sinne des Er- (4) DiePl'ü,fung~S'tel1e ist wn al11en P:rü~Ui11gs
lass,es des Reichswirtschaftsministers vom ,angelegenheiten von den Onga;,nen des P,rüfungs-
2. F:ebruar 1937 mit ider Pl1Üfungdes verbandes unaibhäng,ig Ulnld nur g,egenüber ,dem 
Jahresabschlusses der Sparkassen betraut ß'Ulnclesmi,nister für .Bin<lJnz'en v,eI1a:ntw011ti1ich. 

wurde; § 2. (1) Der Leiter ,der Pl'üfung:s,s:teu,e ,ist für 
4. die §§ 3 und 4 der Anordnung des Reichs- die lOI1dnui11lgs- und rfrislogemäße Durchführung der 

wirtschaftsministers vom 1. April 1940, Prüfungen unid .für die El'sltatoUlng der Prüfungs
Z. IV Kred. 1467/40, über :die RegeLung der benichite v,erantwo.l."ltEch. Er ,ist der Vorgesetzte 
Z.uständigkeit 'auf dem Gebiete des öffent- a,ner Al1bditonelhmer der ,Prüfungsstel1e. 
lichen Kreditwesens in der Ostmark; (2) Der Leiter Ider PrüfU1ll:gss~el1eund smn 

5. der Erlaß des Reichsstatthalters in Wien Stel1v,er,oreoer müssen 1neben einer ahgeschilosrsrenen 
vom 28. Mai 1940, Z. lIla Kred. 273-1940, ,einschdägigen Hochschu1bilduflJg rdLe lerfol."lderlriche 
hetreffend die PrüfungsoI1dnung für den fachLiche Ui11d persö:n'Liche ,Bi'gnung hahen. ArwE 
Ostmärkischen Sparkassen- und GiJrover- sie sow~e auf die Pr:iiJf,er ist der § 15 sinngemäß 
hand; anzuwenden. 

6. die Verordnung Ü'berden Kommunalkre- § 3. (1) Die Sparkasse hat spätestens drei 
ditder Sparkassen vom 24. April 1941, Monate nach Ablauf jedes Geschäftsjahrs prü
deutsches RGBL I S. 223; fungsbereit zu sein. Der Landeshauptmann kann 

aus zwingenden Gründen diese Frist längstens 
7. die Anordnung des Reichswirtschaftsmini- bis 30. Juni 'des dem Geschäftsjrahr folgenden 

sters vom 3. Dezember 1941, Z. IV Jahrs erstrecken. 
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(2) Die Sparkasse hat die beauftragten Prüfer 
in jeder Weise zu unterstützen. Die Prüfer sind 
berechtigt, bei jeder Prüfung in die Bücher und 
Schriften der Sparkasse Einsicht zu nehmen und 
aUe ,erforderlichen Aufkläl'ungen und Nachweise 
zu verlangen. 

§ 4. (1) Die Pf1üfung ,des }ahl'iesiaJbschLusses um
faßt die IgeS,;Jmte Geschäftsführung delr Sparikas'se, 
:nsbes'Ündere Iden Geschähsv,erlaulf, di'e Vrermö
g,enslag,e, Idie Z'aJh!lungsbel'eiJnschaft, idlie RlilS,~ko
Lagre, rdie Rrentla'bi1irtä.t und Wril'tschaft1ichkailt so-
WI]e die Ol1ganis'ation der Sprarkass,e. 

:(2) Die Pl1Üfurug haJt auf ,die ;Birnlha1tung der 
eitnschläg,]g.en Rrechtsvorsehnif'ten, ,auf,stich wb e
hÖl'Ichlichen AnorrdnUlng,en, der SialtlZ1lJl1Ig delr Spar
kaSSie 'llIn:d der J)iJen~talnweiSllJng.e:n Z!U ,ach,ten. 

r(3) Bei !der Prüf'lJII1ig ldes Jlahl'esabsch'lu1s's!e5' ist 
meht nur ,f,estzusreJ.,1en, ob .dieser Idem Gesetz 
und den Rrichtlinien der iPrüf.Ulljgssroe!lrreentspr,icht 
und millt iden Geschä.fnsbücheJ.'U1 Uttld den B,e
stJandsaufnahmen übereins,timmt, .sondern ,daJr
Ülher hinlaus zu pr:ilif.en, ob die Grundsätze o:rlcl
nunl~smäßli,ger Buchführ\lll1g ßewahrt ,s,ind. 

§ 5. Bei unvermuteten Prüfungen sind die 
Bestände möglichst vollständig aufzunehmen 
und mit einer für den Prüfungsstichtag -aufge
stellten Rohbilanz !abzustimmen. Hiebei ist der 
Organisation, insbesondere der internen Kon
trolle sowie den bei der Letzten Prüfung des 
Ja!hresahschLusses erfolgten Beanstandungen er
höhte Aufmerksamkeit zu widmen. 

§ 9. (1) Der Bericht über den Jahresabschluß 
ist von der Prüf,un'gsstelle mit dem. Prüfungs
vermerk, soweit dieser in uneingeschränkter .oder 
eingeschränkter Form erteilt werden kann, ab
zuschLießen'. 

(2) Der uneingeschränkte Prüfungsvermerk ist 
nur zu ,erteilen, wenn sich keine wes,entlichen 
Beanstandungen ergeben haben. Er hat zu 
Lauten: 

"Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der 
Bücher und Schriften der Sparkasse sowie der 
erteilten Aufklärungen und heigebrachten 
Nachweise wird festgestellt, daß die Buchfüh
rung, der Jahresabschluß und der Geschäfts
ber,icht, soweit er den J ahresaibschLußerläutert, 
den gesetzlichen, satz,ungsmäßigen und sonsti
gen V'Orschriften ,entsprechen." 

(3) Wenn die Prüfung wesentliche B'eanstan
dun gen ergeben hat, ist der Prüfungsvermerk mit 
Einschränkungen zu erteilen, die erkennen las
sen, welche Mängel f.estgestellt wurden. Kann 
nach. dem El'gebnis der Prüfung auch ein ein
geschränkterPrüfungsv,ermerk nicht erteilt wer
den, so ist dies unter Ang.abe der Gründe im 
Prüfungsbericht herv'Ürzuheben. Wurde der Prü
fungsvermerk versagt, sind der Bundesminister 
für Finanzen und der Landeshauptmann unver
züglich schr~ft1ich zu benachrichtigen. 

(4) Der Prüf.un,gsvermerk ist in der von der 
PrüfungssteUe verwendeten Fassung in alle Ver
öffentlichungen und Vervielfältigungen des Jah
resabschlusses sowie des Geschäftsberichts auf-

§ 6. Die Prüfungsstel1e hat über Auftnag des zunehmen. 
Bundesministers für Finanzen oder des Landes
hauptmanns sOWii'e awf Antrag eines Organs der 
Sparkasse eine Sonderprüfung vorzunehmen, 
wenn hegründeter Ver,dacht auf Unregelmäßig
keiten besteht .oder 'eine wesentliche Vers chI echte
l'ung der Ertfaigs- oder Rlisikolage vermutet wird. 

§ 7. (1) Derß.ericht über die PrüfuI1g des 
Jahresabschlusses ,hat eine ausführliche geschlos
sene Darstellung Ü'ber den Umfang und das Er
:gebnis der Prüfung zu ,enth:l!hen. Dem Bericht 
sind insbesondere die Bilanz, die Verlust- und 
Gewinnrechnung sowie Erläuterungen und Auf
gliederungen zu den ein~elnen Positionen des 
Jahresabschlusses ,anzuschließen. Weiters ist auf 
Großkr,edite und Ausleihung,en mit erhöhtem 
Ausfallsrisiko besonders einzugehen. 

(2) Der B,ericht über eine unvermutete Prü
fung (§ 5) oder Sonderprüfung (§ 6) hat sich 
nach dem Zweck der durchgeführten Prüf,ung 
zu richten. 

§ 8 .. Das Prüfungsengebnis ist mit dem Vor
stand eingehend zu erörtern, w'Ühei alle wesent
Lichen Prüfungsfeststellungen hekanntzugeben 
sind. Zur Schlußbesprechung hat der Vorstand 
den Vorsitzenden des Sparkassenrats und den 
Snaatskommissär schriftlich ,einzuladen. 

§ 10. Die Pl1Üfungsstelle hat jeden Bericht über 
eine P,rüf'ung gemäß § 24 Abs. 2 unverzüglich 
den Vorsitzenden ,des Sparkassenrats und des 
Vorstands, dem Staatskommissär der geprüften 
Sparkasse sowie den Aufsichtsbehörden :in je 
einer Ausferügung :nu übermitteln. 

§ 11. (1) Der Vor.sitzende des Vorstands hat 
nach dem Ein1<angen des Prüfungsberichts un
verzüglich iden Vorstand ,einzubel'uifen und die
sem den Prüfungsbericht vollständig bekannt
zug,eben. Der V'Ürstand hat umgehend di,e Be
hebung der festgestellten Fehler und Mängel zu 
veranlassen und hieruber dem Vorsitzenden des 
Sparkassenrats eine ausführliche schriftliche Stel
lungnahme v'Ürzulegen. 

(2) Der Vorsitzende ides Spa:rkassenrats hat 
den Sparkassenrat ,ehestens zur ß.ehandlung des 
Pl'üfungsberichtseinzuberufen und den Mitglie
dern des Sparkassenrats V'orher 'ausreichende 
Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Prü
fungsbericht und ,in die Stellungnahme des Vor
stands (Abs. 1) zu geben. Der Spa,rkassenrat 
k.ann eine endgültige Stellungnahme der Spar
kass·e zum P,rüfungsbericht beschließen und hat 
diese spätestens dr,ei Monate llJach Einlangen 
des Prüfungsherichts dem Bundesminister für 
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Finanzen 'Und .dem Landeshauptmann zu über
mitteln. 

§ 12. Der Vorstand der Sparkasse hat auf 
Gl'Und eines Bescheids des Bundesministers für 
Finanzen cLie festgestellten Mängel möglichst 
rasch zu beseitigen und da,rüberdem Bundes-

mlnIster für Finanzen frist.gerecht ausfiiJhrlich 
zu berichten. Der Bescheid des Bundesministers 
für Finanzen -und der Bericht der Sparkasse sind 
abschriftlich dem Landeshauptmann, dem StJaats
kommissär, dem Vorsitzenden des Sparkassen
rats der Sparkasse und ,der P,rüliungsstelle zu 
übersenden. ' 
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